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Greening
Landwirte leisten Mehrwert für Natur und Umwelt.



Greening als Kern der 
EU-Agrarreform 2015-2020

Mit den EU-Direktzahlungen 
werden über alle 28 EU-Länder 
hinweg Landbewirtschaftungsme-
thoden gefördert, die besonders 
dem Klima-, Gewässer- und Na-
turschutz dienen. Damit werden 
der Erhalt und die Verbesserung 

ten Beitrag zum Klima-, Gewäs-
ser- und Naturschutz erbringen 
zu können. Dies ergänzt die vor-
handenen Regelungen zu Cross 
Compliance und die freiwilligen 
Agrarumwelt- und Klimamaßnah-
men. Die vorliegende Broschüre 
unterstreicht, wie die Landwirte 
trotz zahlreicher und bürokrati-
scher Vorgaben das Greening in 
ihre tägliche Praxis umgesetzt 
haben.

Was gehört zum Greening?

Seit 2015 müssen die Landwirte 
drei sogenannte Greening-An-
forderungen erfüllen, wenn sie 
EU-Direktzahlungen beantragen. 
Diese sind die Fruchtartenvielfalt 
auf den Ackerflächen, der Erhalt 
von Dauergrünland und eine 
Bewirtschaftung von mindestens 
fünf Prozent der Ackerflächen 
mit besonderem Umweltnutzen, 
sogenannten Ökologischen Vor-
rangflächen (ÖVF). Hierfür er-
halten Landwirte in Deutschland 
eine Pauschale von rund 85 bis 
87 Euro je Hektar und Jahr. Unter 
bestimmten Bedingungen sind 
landwirtschaftliche Betriebe vom 
Nachweis der Greening-Anforde-
rungen befreit. So müssen zum 
Beispiel Ökolandbaubetriebe das 
Greening nicht gesondert erfül-
len. Die wichtigsten Vorgaben 
der drei Greening-Anforderungen 
veranschaulichen die Grafiken.

Greening – Was ist das?

der biologischen Vielfalt in 
Bezug auf Flora (Pflanzenwelt) 
sowie Fauna (Tierwelt) ebenso 
angestrebt wie die Verbesserung 
der Boden- und Wasserqualität 
und der Erhalt der Kulturland-
schaft. Für die Landwirte ist es 
wichtig, das Greening im Rahmen 
der landwirtschaftlichen Tätigkeit 
über einen produktionsintegrier-



Fruchtartenvielfalt auf den 
Ackerflächen

Die Greening-Anforderungen zur 
Fruchtartenvielfalt auf Acker-
flächen sollten nicht mit einer 
mehrjährigen Fruchtfolge nach 
guter landwirtschaftlicher Praxis 
verwechselt werden. Letztere 
wäre nicht im Rahmen jährlicher 
Direktzahlungen zu kontrollieren. 
Je nach Größe des Betriebes sol-
len jährlich mindestens zwei bzw. 
drei verschiedene Ackerkulturen 
angebaut werden. Dabei zählt 
jede Gattung landwirtschaftlicher 
Kulturen gesondert, so z.B. Wei-
zen, Hafer, Roggen, Gerste, Mais, 
Erbsen, Lupinen, Ackerbohnen 
etc. Winter- und Sommerkul-
turen einer Gattung gelten als 
unterschiedliche Kulturen. Bei 
den Familien der Kreuzblüten-, 
Nachtschatten- und Kürbisge-
wächse zählt jede Art unter 
den jeweiligen Gattungen als 
gesonderte Kultur, so z.B. Senf, 
Raps, Kohl, Meerrettich, Gurken, 
Kürbis, Kartoffeln etc. Demge-
genüber werden brachliegende 
Flächen und andere Stilllegungen 
zu einer Kultur zusammengefasst 
ebenso wie Gräser und Grünfut-
terpflanzen.

Ökologische Vorrangflächen

Landwirte mit mehr als 15 Hektar 
Ackerfläche sollen 5 Prozent der 
sogenannten „Brutto-Acker-
fläche“ (ohne Dauerkulturen) 
als Ökologische Vorrangflächen 
bereitstellen. Zur Erfüllung 
können die Landwirte aus ei-
nem Katalog verschiedener 
Maßnahmen auswählen. Dabei 
beeinflussen zum Beispiel Stillle-

gungen bzw. Brachen, begrünte 
Puffer- und Randstreifen, so-
genannte Aufforstungsflächen 
sowie Landschaftselemente (z.B. 
Hecken, Knicks, Baumreihen, 
Feldgehölze, Feuchtgebiete, 
Natursteinmauern, Terrassen 
etc.) die biologische Vielfalt 
unmittelbar. Besonders umwelt-
schonende Wirtschaftsweisen 
wie zum Beispiel der Anbau von 
Grasuntersaaten, Zwischenfrüch-
ten, sogenannten stickstoffbin-
denden Pflanzen (Leguminosen 
bzw. Hülsenfrüchte) und Flächen 
mit Niederwald im Kurzumtrieb 
(Kurzumtriebsplantagen) bringen 

vielfältige zusätzliche Umwelt-
vorteile etwa im Bodenschutz 
oder im Gewässerschutz. Dem-
nach bleibt je nach ÖVF-Maß-
nahme eine gewisse landwirt-
schaftliche Nutzung möglich. 
Die verschiedenen Maßnahmen 
gehen mit Faktoren zwischen 0,3 
und 2,0 je nach der ökologischen 
Wertigkeit in die Berechnung der 
Ökologischen Vorrangflächen ein. 
Welche Maßnahmen sich am bes-
ten in der landwirtschaftlichen 
Praxis umsetzen lassen, spielt für 
die Landwirte ebenso eine Rolle 
wie der Flächenbedarf.



Erhalt des Dauergrünlands beim Greening

Schärfere Regelungen und 
stabiler Flächenumfang

Für den Erhalt des Dauergrün-
lands gilt beim Greening seit 
2015: Als besonders umweltsen-
sibel eingestuftes Dauergrünland, 
d.h. alle Dauergrünlandflächen in 
FFH-Gebieten, unterliegen einem 
umfassenden Umwandlungs- und 
Pflugverbot. Darüber hinaus 
besteht für das gesamte Dauer-
grünland eine Pflicht zur Geneh-
migung, sofern Flächen umge-
wandelt werden sollen. Reduziert 
sich der Anteil des Dauergrün-
lands an der Landwirtschafts-
fläche eines Bundeslandes um 
5 oder mehr Prozent gegenüber 
dem Referenzanteil, werden kei-
ne Genehmigungen mehr erteilt. 
Liegt dieser Wert zwischen 4,5 
und 4,9 Prozent werden Geneh-
migungen nur dann erteilt, wenn 

dafür an anderer Stelle neues 
Dauergrünland angelegt wird. 
Diese Genehmigungsschwellen 
wurden 2015 in allen Bundeslän-
dern unterschritten. Folglich ist 
die Grünlandfläche in den Bun-
desländern so konstant, dass das 
rechtliche Instrumentarium zum 
Erhalt des Grünlandanteils nicht 
greifen muss. Dennoch gelten in 
einigen Bundesländern zusätz-
liche landesrechtliche Auflagen 
und Verbote für die Grünlandbe-
wirtschaftung. Nach den Antrags-
daten für die EU-Agrarförderung 
betrug der Umfang von Wiesen, 
Weiden und aus der Erzeugung 
genommene Grünlandflächen mit 
geschlossener Grasnarbe in 2015 
etwas mehr als 4,8 Millionen 
Hektar. Damit ist die Dauergrün-
landfläche in den letzten Jahren 
deutschlandweit stabil geblieben 
(siehe Grafik).

Unstimmigkeiten bei der 
Definition von Dauergrünland

Dauergrünland entsteht nach den 
Vorgaben der EU-Agrarförderung 
immer dann, wenn eine Fläche 
über fünf aufeinanderfolgende 
Jahre mit Gras- oder Grünfut-
terpflanzen wie zum Beispiel 
Ackergras- oder Kleegrasmischun-
gen genutzt worden ist. Nach 
einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes hat die EU-Kom-
mission erst nach dem Stichtag 
für die Förderanträge (15. Mai) 
im Frühsommer 2015 erste 
Klarstellungen verkündet. Unter 
anderem in Form einer Leitlinie 
hat sie erläutert, dass bestimmte 
im Umweltinteresse genutzte 
Flächen auch dann Ackerflächen, 
wenn sie länger als fünf Jahre 
mit Gras- oder Grünfutterpflan-
zen bewachsen sind. Dies betrifft 
Puffer- und Randstreifen sowie 
Stilllegungen bzw. Brachen als 
Ökologische Vorrangflächen, Flä-
chen mit in Reinkultur angesäter 
Luzerne oder Klee sowie Flächen 
in Agrarumweltprogrammen und 
ähnlichen freiwilligen Maßnah-
men. Weitere Klarstellungen sind 
aus Sicht der Landwirtschaft 
erforderlich. 



Umsetzung des Greening im EU-Vergleich

Unterschiedliche Optionen 
bei den Ökologischen Vor-
rangflächen

Die EU-Mitgliedstaaten ermögli-
chen in unterschiedlicher Weise 
die Anrechnung von ÖVF-Maß-
nahmen. In einigen Ländern 
wie Spanien, Finnland, Portugal 
oder die Niederlande werden nur 
wenige Möglichkeiten angeboten 
(max. 5). Deutschland gehört mit 
Italien, Frankreich und Ungarn 
dagegen zu den Ländern mit 
den meisten ÖVF-Möglichkei-
ten. In diesen Ländern können 
die Landwirte passend zu ihren 

regionalen und betrieblichen Ver-
hältnissen ein breites Spektrum 
mit mehr als 15 ÖVF-Maßnahmen 
nutzen.

Landschaftselemente, Still-
legungen und Leguminosen

Im EU-Vergleich werden zur 
Bereitstellung Ökologischer Vor-
rangflächen von den Landwirten 
am häufigsten Landschaftsele-
mente, Stilllegungen und Legu-
minosen umgesetzt (siehe Grafik 
3b). Stickstoffbindende Pflanzen 
(Leguminosen bzw. Hülsenfrüch-
te) können Landwirte bis auf Dä-

nemark EU-weit als Ökologische 
Vorrangfläche nutzen. Dabei sind 
Ackerbohnen, Erbsen, Luzerne, 
Klee und Lupinen die Arten, die 
von fast allen Ländern zuge-
lassen sind. Stillgelegte Äcker 
können im Rahmen des Greening 
in insgesamt 26 EU-Ländern als 
Ökologische Vorrangfläche ge-
nutzt werden. In 24 EU-Mitglied-
staaten können die Landwirte 
mindestens ein Landschaftsele-
ment wie Hecken, Bäume oder 
Feuchtgebiete als Ökologische 
Vorrangflächen anrechnen lassen. 
Bei durchschnittlich fünf zuge-
lassenen Landschaftselementen 



variiert die Anzahl je nach Land 
zwischen einem und neun an-
rechenbaren Elementen. Baum-
gruppen, Feldraine, Baumreihen, 
Wassergräben, Hecken bzw. 
Knicks und Teiche sind dabei die 
am häufigsten anrechenbaren 
Landschaftselemente. Im EU-Ver-
gleich relativ häufig angebotene 
ÖVF-Maßnahmen sind auch 
Kurzumtriebsplantagen, Grasun-
tersaaten und Zwischenfrüchte 
sowie Pufferstreifen und soge-
nannte Aufforstungsflächen.

Anwendung gleichwertiger 
Methoden

Zur Erfüllung einer oder mehrerer 
Greening-Anforderungen besteht 
für die Länder nach dem EU-
Recht auch die Möglichkeit, den 
Landwirten gleichwertige Me-
thoden mit ähnlichen Praktiken 
anzubieten, die einen adäquaten 
oder höheren Klima- und Um-
weltnutzen liefern (siehe Grafik 
2a). Österreich, Irland, Polen 
und Italien setzen das Greening 

durch Maßnahmen um, die im 
Einklang mit Agrarumwelt- und 
klimamaßnahmen der jeweiligen 
Entwicklungsprogramme für 
den ländlichen Raum stehen. 
Frankreich, Portugal, Schottland 
und die Niederlande haben die 
Anwendung eines nationalen 
Umweltzertifizierungssystems 
gewählt. In acht Ländern wer-
den gleichwertige Methoden vor 
allem in Bezug auf die Frucht-
artenvielfalt auf Ackerflächen 
genutzt. Zwei der Länder setzen 
damit auch die Ökologischen 
Vorrangflächen um.

Halbzeitüberprüfung des 
Greening

Die Regelungen zu den Ökologi-
schen Vorrangflächen sollen im 
Frühjahr 2017 von der EU-Kom-
mission überprüft werden. Ver-
lässliche Zahlen zur EU-weiten 
Umsetzung des Greening und 
insbesondere der ÖVF im ersten 
Jahr 2015 lagen im Januar 2016 
noch nicht vor.



ÖVF-Fläche übertrifft     
5-Prozent-Schwelle

Von den 11,87 Millionen Hek-
tar Ackerfläche in Deutschland 
haben die Landwirte rund 1,37 
Millionen Hektar im Umweltin-
teresse genutzt. Damit ist der 
deutschlandweite Umfang der 
mit besonderem Umweltnutzen 
bewirtschafteten Ackerflächen 
fast genauso groß wie die Lan-
desfläche von Schleswig-Hol-

Greening in Deutschland: 
Beantragte Flächen im Jahr 2015

stein. Gewichtet nach den 
Anrechnungsfaktoren (zwischen 
0,3 und 2,0) sind dies rund 
691.000 Hektar Ökologische 
Vorrangflächen. Zu berücksich-
tigen ist hierbei, dass Betriebe 
mit weniger als 15 Hektar Acker-
fläche sowie Öko-Betriebe vom 
Nachweis der Ökologischen Vor-
rangflächen befreit sind. Das sind 
Betriebe mit etwa 2 Millionen 
Hektar Ackerfläche. Bezogen auf 
die verbleibende Ackerfläche von 

rund 10 Millionen Hektar liegt 
der Anteil gewichteter Ökologi-
scher Vorrangflächen bei etwa 7 
Prozent.



Brachen, Zwischenfrüchte, 
Grasuntersaaten und Legumi-
nosen sind die wichtigsten 
Ökologischen Vorrangflächen

Die Ökologischen Vorrangflächen 
wurden in Deutschland zu rund 
40 Prozent über die Variante des 
Anbaus von Zwischenfrüchten 
und Grasuntersaaten erbracht. 

Wie verteilen sich die ÖVF-Maßnahmen 
beim Greening auf die Regionen?

Diese üblicherweise in die 
mehrjährige Fruchtfolge integ-
rierte Maßnahme ist in Bayern, 
Baden-Württemberg, Sachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Nieder-
sachsen vorherrschend. Mit einer 
Fläche von rund 221.800 Hektar 
wurden etwa 32 Prozent der ÖVF 
als Ackerbrachen stillgelegt. Im 
Vergleich zum Vorjahr wurde der 

Umfang der Stilllegungen bzw. 
Brachen auf Ackerflächen in 
Deutschland im Jahr 2015 um 
rund 57 Prozent auf 296.400 
Hektar erhöht (2014: 186.600 
Hektar). Stilllegungen/Brachen 
sind in Mecklenburg-Vorpom-
mern, Brandenburg, Sachsen-An-
halt, Hessen, Rheinland-Pfalz 
und im Saarland die am häufigs-
ten gewählte ÖVF-Maßnahme. 
Zu rund 16 Prozent wurden die 
Ökologischen Vorrangflächen 
2015 durch den Anbau von stick-
stoffbindenden Pflanzen wie z.B. 
Luzerne, Klee,  Ackerbohnen, 
Körnererbsen, Lupine, Linsen 
oder Esparsette erfüllt. 

Anbaustatistik 2015: Deutlich 
mehr Leguminosen, Zwischen-
früchte und Stilllegungsflä-
chen

Nach Angaben aus der Erhebung 
zur landwirtschaftlichen Bo-
dennutzung erhöhte sich 2015 
insgesamt der Anbau von Kör-
nerleguminosen auf Ackerflächen 
um rund 74 Prozent auf 160.600 
Hektar (2014: 92.400 Hektar; 
2013: 74.700 Hektar). Aus ver-
schiedenen Datenquellen der 
Agrarstatistik ist also eine deut-
liche Erhöhung des Umfangs von 
Stilllegungen/Brachen, Grasun-
tersaaten, Zwischenfrüchten und 
Leguminosen abzulesen.



Landwirte finden Regelungen 
für Puffer- und Randstreifen 
viel zu kompliziert

Einer Befragung von knapp 
750 Landwirten im Rahmen des 
Konjunkturbarometers Agrar 
(viertes Quartal 2015) zufolge 
haben nur rund 28 Prozent der 
Landwirte Puffer-, Wald- und 
Feldrandstreifen als Ökologische 
Vorrang-flächen angelegt. Insge-
samt nehmen die streifenförmi-
gen Ökologischen Vorrangflächen 
damit eine vergleichsweise gerin-
ge Rolle ein. Dabei wirkten sich 
gerade im ersten Greening-Jahr 
eine Vielzahl von Umständen und 
vor allem Hindernisse negativ 
auf die Anlage von Puffer-, Wald- 

Puffer- und Randstreifen mit 
Hindernissen im Greening

Landschaftselemente: 
In Schleswig-Holstein         
72 Prozent der ÖVF

Von den über 5 Prozent bereitge-
stellten Ökologischen Vorrangflä-
chen haben die Landwirte 2015 
etwas mehr als 7 Prozent durch 
Cross-Compliance-geschützte 
Landschaftselemente wie z.B. 
Hecken, Baumreihen, Feldgehölze 
oder Feuchtgebiete erbracht. 
Diese relativ geringe Beantra-
gung lässt sich zum Großteil 
mit bürokratischen Hindernissen 
erklären. Ein positives Beispiel: 

In Schleswig-Holstein wurden 
knapp Dreiviertel der Ökolo-
gischen Vorrangflächen durch 
Landschaftselemente erfüllt. 
Der deutliche Unterschied zum 
Bundesdurchschnitt lässt sich 
unter anderem damit erklären, 
dass Gräben bisher nur in Schles-
wig-Holstein als Landschaftsele-
mente förderfähig sind. Und in 
vielen anderen Bundesländern ist 
der Erfassungsgrad der tatsäch-
lich vorhandenen Landschafts-
elemente offensichtlich deutlich 
geringer.



und Feldrandstreifen aus: Für die 
Anbauplanung 2015 stand ein 
Großteil der Greening-Details im 
Herbst 2014 rechtlich noch nicht 
fest. Im Frühjahr 2014 führten 
Zweifel an der Kontrollierbarkeit 
und mögliche Sanktionsrisiken 
dazu, dass Behörden und Bera-
tung von „ÖVF-Streifen“ abgera-
ten haben.

Insgesamt erschweren jedoch 
vor allem die bürokratischen und 
unterschiedlichen Vorgaben eine 
einfache Anlage, Bewirtschaftung 
und Kontrolle der streifenför-
migen Ökologischen Vorrangflä-
chen. Das betrifft Höchstbreiten 
und Nutzungsmöglichkeiten 
genauso wie eine unverhältnis-
mäßige und kaum realisierbare 

Übersicht der ÖVF-Maßnahmen im Jahr 2015

Genauigkeit bei der Anmeldung 
und Einzeichnung solcher 
„ÖVF-Streifen“ in die Flächenkar-
te der Antragstellung.



Aus dem Greening das Beste 
machen – Rand- und Puffer-
streifen für Gewässerschutz 
und Artenvielfalt

Der Deutsche Bauernverband hat 
gemeinsam mit sieben anderen 
Verbänden eine Initiative zur 
Bereitstellung von Puffer- und 
Randstreifen als Ökologische Vor-
rangfl ächen gestartet. Der Flyer 
„Wir machen Greening“ ist online 
abrufbar unter 
http://media.repro-mayr.de/
73/647373.pdf. 



Kontakt  Deutscher Bauernverband
  Haus der Land- und Ernährungswirtschaft
  Claire-Waldoff-Straße 7
  10117 Berlin
  Tel: 030 31904-239
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